jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 9 ARHV Ubersetzungen

ARHV - Auslieferungs- und Rechtshilfeverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Wenn in zwischenstaatlichen Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist, sind den Ersuchschreiben und ihren
Beilagen Ubersetzungen in die Sprache des ersuchten Staates anzuschlieRen.

2. (2)Die Ubersetzungen von Ersuchschreiben und Beilagen miissen von einem Gerichtsdolmetscher verfaRt
werden. Seine Unterschrift ist vom Prasidenten des Gerichtshofes erster Instanz zu beglaubigen.

In Kraft seit 01.07.1980 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 9 ARHV Übersetzungen
	ARHV - Auslieferungs- und Rechtshilfeverordnung


